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Stadt Kiel 
Der Stadtpräsident 

Kiel, den 30. Juni 1972 

zu einer Sitzung der Ratsversammlung, 

Freita, den 7. Jul i 1972, 14.00 Uhr 

Rathaus, Ratssaal 

Tagesordnung 

Einziger Punkt der Tagesordnung: 

Änderung der allgemeinen Tarife für Wasser bei der Stadtwerke 
Kiel AG 
Stadtrat Renger 
- Ma teria I ist be re i ts übersandt worden -

Hin z 

Stadtpräsident in 

- Drs. 190-



Stadt Kiel 
Der Stadtpräsident 

Kiel, den 30. Juni 1972 

zu einer Sitzung der Ratsversammlung, 

Freitag, den 7. Juli 1972, 14.00 Uhr 

Rathaus, Ratssaal 

Tagesordnung 

Einziger Punkt der Tagesordnung: 

Änderung der allgemeinen Tarife für Wasser bei der Stadtwerke 
Kiel AG 
Stadtrat Renger 
- Material ist bereits übersandt worden -

An 
die "Kieler Nachrichten" 

2) Tagesordnung 

für die Sitzung der Ratsversammlung, 

Freitag, den 7. Juli 1972,14.00 Uhr 

Rathaus, Ratssaa I 

Einziger Punkt der Tagesordnung: 

Änderung der allgemeinen Tarife für Wasser be i dar Stadtwerke Kiel AG 

3) 2 Tagesordnungen sind im Rathaus auszuhängen. / 

4) Z.d.A. 

(Hlfi Mitzeichnung OB: 

- Drs. 190-
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r Wirt . 
f "" schaftsausschuß 
ur W· . lrtschafts -

Verkehrsförderung 
Kiel, den 23. Juni 1972 

D r u c k s ach e N r. ] 90 

~ Änderung der allgemeinen Tarife für Wasser bei 
der Stadtwerke Kiel AG 

Be . 
~chter statter: Stadtrat Ren ger 

Der Vertreter der Stadt Kiel in der Gesellschafterversammlung 
der Versorgung und Verkehr Kiel GmbH wird angewiesen, nach
stehendem Beschluß zuzustimmen: 

"Ab 1. August 1972 werden im Versorgungsgebiet der Stadtwerke 
Kiel AG folgende Wasserpreise festgesetzt: 

1. Für den Haushalt: 

3 Einheitstarif mit einem Verbrauchspreis von 92 Dpf/m 
und einem Meßpreis von 3,00 DM/Monat 

2. Für das Gewerbe 

nach Wahl: 

a) 3 Einheitstarif mit einem Verbrauchspreis von 92 Dpf/m 
und einem Meßpreis von 3,00 DM/Monat 

oder 

b) Grundpreistarif mit einemVerbrauchspreis von 85 Dpf/m3 

und unveränderten Gru~dpreisen. 

3. Die in Sonderverträgen geregelten Wasserpreise werden von 
de11l Vorst;;tnd mit den Verbrauchern neu vereinbart." 

- Endgültige Beschlußfassung "durch die Ratsversammlung 
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. :' ,I 
Begründung 

Bei der Änderung der Tarife und Versorgungsbe dingungen der Stadtwerke Kiel ~ 
ab Ables eperiode Oktober 1971 blieben di e Wa s s erpreis e unberücksichtigt, da dl 
bisher gültigen Preise erst ab Ableseperiode .Ta nuar ' 1971 in Kraft getr eten wate 
Jedoch zwang die Kostenentwicklung für d e n Aus b au der Was s erförderungs _ ulldl 
-verteilungs anlagen den Vorstand der G e sellschaft, ihre Aufsichtsorgane schof) 
frühzeitig auf die Notwendigkeit von Tan ifma ßna h men auf dem Wassersektor iOl 
laufenden Geschäftsjahr hinzuweisen. NUnmeh r l egten der Vorstand der Stadt ~ ß 
werke Kiel AG und die Geschäftsführung d e r V e r sorgung und Verkehr Kiel GIllb 
den Aufsichtsräten ihrer Gesellschaft e n Vor s chläge für die Änderun~ de~ ,allge
meinen Tarife für Wasser vor, die die bisher ig e Unterdeckung in der 'Kosten ';' ~ 
J:i,echnung der Gesellschaft berücksichtigen und ins gesamt eine jährliche Meh~~ r ' 
einnahme, von ca. 5~ 1 Mio DM ~erbringen sollen . . 

Die vorgeschlagenen Preis erhöhungen wurden vom Vorstand der Stadtwerke Kiel 
/ AG in der beigefügten Vorlage vom 20 . 4. 1972 a us.führlich begründet, so daß eS 

einer ergänzend,en Stellungna:hme hierzu nicht b edarf. Da die Aufsichtsräte de r 
genannten Verbundgesellschaften sich erst in ihrer geme i nsamen Sitzung am 
22 ~ 6. 1972 mit der Tarifangelegenheit betas s e n können, muß der Beschlußantrag 
zur Sicher stellung des Genehmigungsverfa hrens zeitgleich den' Selbstverwaltupg! 

U ' . pt gremien zugeleitet werden. ber das Ergebnis d e r Be s <;:hlußfassung der AufslC 

räte wird der Unterz 'eichner bei der Beratung die ser Vorlage berichten. Die 
Arbeitsausschass'e der Aufs'ichtsräte der Stadtwe rke K i el AG und der VVK hab e~ 
die Vorlage bereits in ihrer gemeinsamen Sitzung a m 1.6. 1972 eingehend berat 
und empfehlen den Aufsichtsräten, dem Antr a g zu zu s t immen. 

. . der 
Bei der Festsetzung und Anderung allgemeinen Tarifpre~se handelt es sich um 
Angelegenheiten: die nach ~em ' Unternehmensvertr a g geschäftsleitend von der ~ 
VVK als Obergesellschaft des Unternehmensverbandes übernommen wurden 
(§ 3 Abs. 1 Ziff. , 8). Bei der VVK unterliegen di ese Angelegenheiten der B estiOl' 
mung durch die Gesellschafter (§ 12 Abs. 1 Ziff. 5 de s G esellschaftsvertra;ges ). 
Für die Entscheidung der Gesel~sch:afterv~rsammlung bedarf es einer Weisung I 

der Ratsversamnilung an den Vertreter der Stadt i n der Gesellschafterversamt1l 
lung gemäß Anlage A Ziff. 63 der Zuständigkeitsordnun g. 

Die Aufsichtsräte der Stadtwerke Kiel AG und der VVK haben dem Antrag in ihr er 
Sitzunge~ am 22.6. 1972 einstimmig fVg-:K.},b zw:t ,m i t 9 Stimmen bei 2 Stimment~ 
haltunge~ (Stadtwerke) zugestimmt. :. " 

Der Wirtschaftsausschuß stimmte der Vorla ge in s e i ner Sitzung am 22 . 6.1972 
mit 4 Stimmen bei 3 Stimmenthaltungen ebenfalls zu. 



Stadtwerke Kiel AG Kiel, den 20. April 1972 

~ Änderung der allgemeinen Tarife für Wasser 

~ichterstatter: Direktor Dr. HauschiJdt 

~ Ab 1. August 1972 werden im Versorgungsgebiet der 

Stadtwerke Kiel AG folgende Wasserpreise festgesetzt: 

1. Für den Haushalt : 
Einheitstarif mit einem Verbrauchspreis von 92 Dpf/m3 

und einem Meßpreis von 3,00 DM/Monat 

2. Für das Gewerbe 

nach Wahl: 
a) Einheitstarif mit einem Verbrauchspreis von 92 Dpf/m 3 

und einem Meßpreis von 3,00 DIVI/Monat 

oder 
b) Grundpreistarif mit einem Verbrauchspreis 

von 85 Dpf/m3 

und unveränderten Grundpre isen. 

3. Die in Sonderverträgen geregelten Wass e rpreis e werden 

von dem Vorstand mit den Verbrauchern neu vere inbart. 

EndgÜltiger Be~chluß durch die Gese llschafterve r s ammlung der 
V ersorgung und Ve rkehr Kiel GmbH. 

~ründling 
D" le Stadtwerke Kiel AG hat die Aufgabe, di e Bevölkerung jederzeit 

sicher mit gutem Wasser zu versorgen. Um dieser Aufgabe nachzu

kommen, sind die Stadtwe,rke verpflichtet, die hierfür erforder 

lichen Investitionen sowohl in der Wasserbeschaffung als auch in 

der Verteilung vorzunehmen. 
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Wenn sich im Gegensatz zu vielen anderen Werken im Bundesgebiet 

die Kieler Wasserversorgung auch auf relativ günstige Vorkommen " 

von gutem Wasser stützen kann, so müssen sich doch die erforder

lichen Investitionen für den Ausbau der Wasserförderungs - und 

Verteilungsanlagen zwangsläufig auf die Preisgestaltung auswirken . 

In den Jahren 1972 bis 1976 sind allein in die Wasserbeschaffung 

19,5 Mio DM zu investieren. Den größten Ant e il hieran hat der 

Ausbau der Wasserwerke Schulensee und Pries auf etwa die doppelte 

Kapazität mit einem Investitionsumfang von etwa 15 Mi o DM. In dem 

gleichen Zeitraum müssen in die Wass ervertei lung etwa 21 Mio DM 

investiert werden. Den Hauptanteil an dem Ausbau der Wasserver 

teilungSanlagen hat die Erschließung des Gewerbegebietes Süd 

sOWi= die weitere Verrohrung der Randgemeinden Flintbek und 

SChUlense e . Es sind jedoch a uch innerhalb des Stadtgebietes 

erhebliche Verstärkungen von Transportleitungen durchzuführen. 

SOmit sind innerhalb der nächsten 5 Jahre in die Wasserversorgung 

insgesamt 40 Mio DM zu investieren . Diese Inve stitionen können 
nUr ausgeführt werden, wenn sich eine Deckung der Kosten üb er 
die Wasserpreise erreichen läßt. 

Bei den bisherigen Wass erpreis en ist für 1971 in der Kostenrech-

nung eine Unterdeckung von 20 ~" 21 Dpf 1m3 zu erwart en. Für di e s e 

Unterdec kung sind mehrere Gründe maßgebend . 

In d er Wasserversorgung haben die Kapitalkosten an den Gesamt-

kosten einen Anteil von über 50 %. Schon aus dieser Relation ist 
er ' 

SlChtlich, daß durch Rationali sierungsmaßnahmen nur im be grenzt en 

Umfang ein Ausgleich für steigende Kosten geschaffen werden kann. 

Steigende Wiederbeschaffungswerte führen vi e lmehr zu e iner sofortigen 
Ver SChlechterung des wirtschaftli chen Ergebnisses. Alle in in den 

letzten 3 Jahren sind die Wi ederbeschaffungswert e für Verteilungs 

anlagen etwa 40 % und die Wi ederbeschaffungswerte für Wasserförde 

rUngSanlagen über 25 % gestiegen. Das bedeut e t beispielsweise, daß 
fUr ' , , el n Finanzplanvolumen in de r Wasserversorgung von 5 M10 DM 

1m Jahre 1968 im Jahre 1971 bereits etwa 7 Mio DM aufzuwenden sind . 
Be' 

1 dieser Entwicklung ergibt sich e ine laufende Erhöhung der 
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Kapitalkosten je Einheit. Aber auch die Betriebskosten, ins

besondere die Personalkosten erfahren bei der im Gegensatz zu 

der Strom- und Gasversorgung niedrigen Zuwachsrate in der Wasser

abgabe (sie liegt normal nur be i 3 %) keinen ausreichenden Aus

gleich. 

Aus diesen Gründen sieht der Vorstand sich gezwungen, eine maß

volle Erhöhung der Wasserpreise vorzuschlagen. Auch mit den neuen 

Wasserpreisen wird Kiel den durchschnittlichen Wasserpreis im 

Bundesgebiet, der 1971 bereits 90 Dpf/m 3 betrug, nicht über

schreiten. Die Entwicklung des Wasserpreises im Bundesgebiet 

Und in Kiel verdeutlicht nachstehende Aufstellung: 

HA U S H ALT 

Bundesgebiet Kiel 

Jahr Pf/m3 % Pf/m3 % % 
Bundesgebiet = 100 

1964 52 100 44 100 85 
1966 63 121 44 100 70 
1968 79 152 54,7 124 79 
1971 90 173 68,9 157 76,5 

Aus dieser Darstellung ist ersichtlich, daß seit 1964 der durch-

Schnittliche Wasserpreis im Bundesgebiet um 73 % gestiegen ist, 

während Kiel in dem gleichen Zeitraum nur eine Erhöhung von 

57 % vorgenommen hat. Dabei ist insbesondere zu beachten, daß 

Kiel bei der Ausgangsbasis erheblich unter dem Bundesdurchschnitt 

liegt. In den Jahren seit 1964 hat Kiel nie den durchschnitt

lichen Wasserpreis im Bundesgebiet erreicht. Bei dem zunehmenden 

Investitionszwang, vor dem die Stadtwerke zur Sicherstellung 

der Wasserversorgung stehen, kann nicht erwart e t werden, daß 

Kiel weiterhin den durchschnittlichen Wasserpreis im biSherigen 

Umfang unterschreitet. Wird nämlich die vorstehende Aufstellung 
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fortgesetzt, ergibt sich eindeutig, daß bereits 1972 im Bundes

gebiet der durchschnittliche Wasserpreis über 1,-- DM/m3 liegen 

wird. Damit erreicht Kiel bei Realisierung dies e s Preisvorechlages 

bereits in einem Jahr schon wieder nicht den Durchschnittsprei s 

im Bundesgebiet. Bei anhaltender ungünstige r Kostenentwicklung 

wird Kiel deshalb - wie die überwiegende Anzahl anderer Wasser

versorgungsunternehmen im Bundesgebiet - bereits in zwei bis 

drei Jahren wieder zu einer Preisanpassung gez wungen -sein. 

Der vom Vorstand vorgelegt e Preisvorschlag wird elne Erhöhung 

der durchschnittlichen Erlöse um etwa 28 Dpf/m3 bringen. Die 

eChte Mehreinnahme hieraus wird e twa 5.100.000 DM p.a. b e tragen. 
D' leSe Mehreinnahme ist unbedingt erforde rlich, we nn einem weit e r en 

SUbstanzve rlust in der Wasservers orgung entgegengewirkt we rden 

sOll. 

Im folgenden wird der Vorschlag erläutert: 

1. ~r den Haushalt 

Einheitstarif Verbra u chspre is 92 Dpf/m 3 

Meßpre is 3,00 DM/Mon at 

Gegenüber den heutigen Tarifen ergibt s ich aus di ese m 

Vorschlag eine S t ~ igerung um durchschnittlich 31 DPf/m
3

. 

Der einzelne Hausha lt wird durch die Erhöhung in der Rege l 

um etwa 2,10 DM/Monat mehr belastet. Für Einfamilienhä use r 

wird die Erhöhung jedoch bis z u 3,60 DM/Monat betrage n, da 

in diesem Falle der Meßpreis von 3,00 DM/Monat nicht wi e 

bei Mehrfamilienhäus e rn auf eine größere Anzahl von Ver

brauchern umgelegt werden kann. Von der Kost enseite her ist 

dies e größere Anhebung der Was s e rpreise für Einfamilienhä use r 

erforderlich, weil für die Ve rsorgung dieser Abn ehme r insb e 

sOndere höhere spezisis che n Ve rtei lungs - und Abrechnungs 

kosten entstehen. 

- 5 -



- 5 -

2. Für das Gewerbe 

Einheitstarif Verbrauchspreis 92 Dpf/m 3 
Meßpreis 3,00 DM/Mona t 

Der Einheitstarif für das Gewerbe bringt die gleiche Wasser

preiserhöhung wie für den Haushalt. Wahlweise kann von dieser 

Abnehmergruppe jedoch auf Antrag ein Grundpreistarif bean

sprucht werden. Die bisherige Differenz in den Verbrauchs

preisen zwischen dem Einheitstarif und dem Grundpreistarif 

wird von 12 Dpf/m3 jedoch auf 7 Dpf/m3 abgebaut. Diese Maß

nahme stellt einen ersten Schritt zur Aufhebung des Gewerbe

Grundpreistarifes dar, da lan~ri s ti g keine Begründung dafür 

gegeben ist, gewerblichen Abnehmern das Wasser preisgünstiger 

als Haushaltsabnehmern zu liefern. Bei dieser Tarifänderung 

kann dieser Schritt jedoch noch nicht in voller Höhe voll

Zogen werden, weil dann gewerbliche Abnehmer eine zu starke 

Erhöhung im Vergleich zu anderen Abnehmergruppen hinzunehmen 
hätten. 

3. Allgemeine Tarifabnehmer in unmittelbar versorgten Gemeinden 
mit besonderen Preisen. 

Die bisherige teilweise unterschiedliche Preisgestaltung in 

Randgemeinden wird künftig aufgehoben. In Zukunft beträgt im 

gesamten Kieler Versorgungsgebiet der allgemeine Wasserpreis 

einheitlich 92 Dpf/m3 bei einem Grundpreis von 3,00 DM/Monat. 

Da eine Reihe von Randgemeinden bereits bisher zu Kieler 

Tarifpreisen versorgt wurden, bedeutet diese Maßnahme nur 

eine Bereinigung der gesamten Tarifstruktur. In Abhängigkeit 

von den bisherigen Tarifpreisen ergibt sich in den Randge

meinden eine Erhöhung zwischen 22 und 31 Dpf/m3. Die Erhöhung 

des Grundpreises von 1,50 auf 3,00 DM/Monat wirkt sich in den 

Randgemeinden jedoch infolge der aufgelockert e ~ Bauweise mit 

Einfamilienhäusern besonders stark aus. 
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Auch diese Maßnahme findet ihre eindeutige Stütze in der 

Kos tenre'chnung. 

Wasserpreise für Sonderabnehmer 

Die in Sonderverträgen geregelten Wasserpreise werden von 

dem Vorstand mit den Verbrauchern neu vereinbart. Dabei ist 

vorgesehen, die Bezugspreise für die Verteilerunternehmen 

in anderen Gemeinden (Kronshagen, Raisdorf und Heikendorf) 

durch Ausschöpfen der Möglichkeiten aus der Preisänderungs

klausel um 10,8 Dpf/m3 anzuheben. Auch diese Gemeinden werden 

eine Erhöhung der Wasserpreise vornehmen, da sie als Eigen

tümer der Verteilungsnetze selbst wesentliche Kostensteige

rungen in den vergangenen Jahren zu tragen hatten. 

Die Preise für die übrigen Sondervertrags-Abnehmer werden 

je nach Höhe der Abnahme in der Regel zwischen 29 und 

32 Dpf/m3 angehoben. 

Die neuen Wasserpreise sind in der Anlage in einer Aufstellung 

beigefügt. 

Um Zustimmung zu der Vorlage wird gebeten. 

Dr. Hauschildt Sasse 



---- '-- ._ ... _--- ._ .. - . ..- .. -

Bisherige Prei se Vorschla& Vel"'änd e rungen 
Ab r.ehIne!'g!'t.:ppe Grund prei s I verbra~Chs i 

Grundpreis I Verbra uchs - Gl"'undpreis Verbrauch s -
prel.s I pre i s pre i s 

------ Dl1 t1-1t ' DpC /m3 DM/Mt DpC /m3 DM/Mt DpC/m3 ---
A. ------------- ------- --- -- ---- -- ----- --- - ---- ------ ------------ ------------ --- ---- - -- - -----_ . 
~ 

Ki el, SChönkirchen 
Altenhol z 

. 
Dan ' • 

1SChenhagen . 
Strande 

1 ,50 65 3. -- 92 + 1 .50 + 27 

ICl ausdarf Mel sdorf, bi s 5 m
3/h + 1 ,50 Hönkeb ' o erg. Molf see , 1,50 

m
3 /h 

bzw. 
PI>endarf S h" üb. 5 70 3. -- 92 + 0.50 + 22 \.iO h • C on-

Ott Id , Flügge ndorf , 2.50 
endorf 

F1intbek +) bi s 5 m
3 /h + 2. --

1,-- 70 3. -- 92 + 22 
üb. 5 m

3 th + 1.--
2, --

.~ 
lCiel .. k.i ' SChon _ nach Zähler - nach Zähler -

rehen 
größe 5, -- 53 größe 5 .-- 85 .:!: 0 + 32 
bi s 40,-- bi s 40. --

Kl auSd arf bi s 5 m
3 /h nach Zähle r - + 3,50 

1 ,50 65 größe 5.-- 85 bi s + 20 
üb. 5 m

3
/ bis 40,-- + 37.50 

2 .50 

F'lintb + 
I 

ek ) nach Zähle r - na ch Zähler - + 2, --
größe 3, -- 60 größe 5, -- i'; bi s + 25 
bi s 35, -- bi s 40,-- + 5, --

Stad t . 
Die nst-Steil en - 42 - 70 + 0 + 28 -

Stand 
r Ohre nach Zähler - nach Zähler -

größe 10, -- 53 größe 10, -- 85 + 0 + 32 -
Sand bis 80 ,-- bi s 80 , --

erabnehmer 
nach Zähl e r - gezont nach Zähl p.r - gezont 
größe 53 größe 5,- - 85 .:!: 0 + 32 
5 , - - bis 50 bis 40, -- 82 
40, -- 47 79 '::> is 

44 76 
tn 73 I 

70 - 29 

l'!1i , 
le1's i t ~it - 36 ,4 - 58 ,3 - ; 21, 9 

---



· .. . .- .. . .. . -- - - .-

Bi s herige Preise Vo r s ch l ag Ver ä nde runJ2:e n 
A' onehmergr uppe Grundpr eis Ve r brauchs - Grundpr ei s Ve r brauchs - Grund pr e i s Verbrauchs -

pre is preis preis 
-- --- -- DM/Mt Dpf 1m3 DM/Mt Dpf/m3 DM/Mt Dpf 1m3 - --- --- ----- - - - ---- -- - -- - - - - - ---- - - -- - -- - - --- - - ---- --- ------ - --- --- - -- --- -- -- - -- - - - ----- - - -
Ver t eile r _ 

gezon t gezont 
geme i nde n - 35 .0 - 45 .8 - + 10. 8 

32 .5 43 . 3 
30,0 40, 8 
27,5 38 , 3 

E' 1genverbrauc h - 35 - 45 - + 10 

t ) 
Die ne 

. Uen Wasserpr eise können au fg rund des gesc hl oss enen Vertrages für Fl i n t be k e r s t zum 1. 1 . 1974 w1rks M a . . werden . 



Anwesenheitsl iste --------------------------

für die Sitzung der Ratsversammlung am ..... t. ..... ,! .t~ ,. 

Lfd. 
Nr. N a m e Unterschrift 
---------------------------------------------------------------------------------

' ....... / 
it ~'-. 1" · ..•.• A· . . •• .. .. ~ .......... . 
!l I~-....t/ I 

· ·öi ·························· 
.... '~ .~.~ .. . 

l. Ratsherr Bergien 

2. Ratsherr Dr. Boese 

3. Ratsherr Diekelmann 

... /;~.~~~ .............. . 

..... ~.~)!_~ .. :? ... . 
· .. .. . ......... ...... ....... . 

4. Ratsherrin Franke 

5. Stadtrat Fuhrmann 

6. Ratsherr Gallinat 

7 · . . . .. . ........... u - ......... . 

- 4 Y'1~vVY-7 ~ · .. ~W·~"iJ .. / ........... . 
.. ;f~···················· 

· ... \. . . . . . . . . . . . ............. . 

7. Rotsherr Gerlach 

8. Ratsherr Grunert 

9. Ratsherr Hänsler 

10. Ratsherr Hansen 

1l. Stadtpräsidentin Hin z · ............................. . 
12. Stadtrat Hochheim 

13. Ratsherr I ps e n 
I-
(/v; · ... ~ ........ . .............. . 14. Ratsherr Jensen 

• •••• • *1- ••••••••••••••••••••••• 
• ,- C?A::. . · ... ~/ . . .. . .. . ............ . 

15. Ratsherr Johanning 

16. Ratsherrin Kade 

17. Ratsherr Kähler 

· ... . :jf. .... ,I • ••••••••• :-:-••••••••• 

, - (1 ,.. ",'7" .--.- ./ - "..,.- : 

::::i ~ ::: :::: ~::::::::: : :::: 
· ... l . ..... . ............ . 

18. Ratsherr J(...Q-!-H b e q:l 

19. Ratsherr Knaupe 

20. Ratsherr L e ps 

2l. Ratsherr Lorenz 

22. Ratsherr L ü t h 

23. Stadtrat Marschner 

24. Ratsherr Dr. Moll · ............................ . . 
25. Ratsherr M ü I I er 
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Lfd. 
Nr. 
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Name Unterschrift 

--------------------------------------------------------------------------------

26. Ratsherr 

27. Stadtrat 

28. Stadtrat 

29. Ratsherr 

30. Stadträtin 

31. ~~ 

32. Ratsherr 

33. Ratsherr 

34. Ratsherr 

35. Ratsherr 

36. Ratsherr 

37. Ratsherr 

38. Ratsherr 

39. Ratsherrin 

40. Ratsherr 

41. Ratsherrin 

42. Ratsherrin 

43. Ratsherr 

44. Ratsherr 

45. Stadtrat 

46. Stadtrat 

47. Ratsherr 

48. Stadtrat 

49. Ratsherr 

11 

Dr. M ü I I e r 

Neumann 

Ohmsen 

Olsson 

Dr . P 0 r t 0 f 6 e 

Rösser 

Sauerbaum 

Schagen 

. ' 

" I ce 
· .. . .j/{ i ...... J •••••••••••••• 

· ... . !h.I;<;r. :'. . ........... . 

...... /~" ..... 

... .. ·U ················ · 
~ ....... :I ... ~ .......... . 

~~a;~~nl isnc
9

h I ie ::~·.···.·.··.·~. 
Prof. Or. S c h ü t z e .. ... . .... /. .c:~ h",. .... . 
S c h u n c k ..... <Uf .. ~(}; ....... ~~ .... . 
Simonis 

Steinert 

v 0 s s 

Wal/baum 

Wie s e 

Will 

Wollschlaeger 

W u r b s 

Zimmer 

Zimmermann 

Zöllkau 

sler!VlI 

... ~ .j.~ ..... ,~~ .... ; ........ . 
· . .. ··e········· .......... . 

~C~,.. -
..... ~. :-h .. . " .............. . 
..... V«I{~ .......... . 
.. ~ .... /i!;~ ............ . 
.. ~\; ................. . 
............ ~ .......... . 



Büro des Stadtprösident ... 
Kiel, den 11 . Juli 1972 

An 

das lIauptamt 

h i e r 

Als Anlage wird die Kurzniederschrirt iiber die ~r~entliche 

Sitzung der Ratsversimmlung am 7 . Juli 1972 gcrn~ß Rundver 

fijgung Nr . '1.1 vOILAugust 1966 zur lvciteren Veranlassung 

übersandt . 



Kur:6niederscllri 't 

"/Jel die Sitzung der ,- tsvcrs,li'ltllung 

,n 7 . Juli :i 972 

3eü'inn: 
05 

I I . lOOC Uhr 15 005 Uhr 

1 . Schri:Ctt'iihrer : Hatsher:r Lii t h 

2 . Schrirt~tihrer : - ___ _0 __ _ H.· tsherr B e r g ien 

~nwesen(1 : !:itidträte : 

; tsh(-)rren : 

"s "I'ehlen -. 
~n,t s _c 1~1.1.d i ~t : 

~s L'ehlen - -

Alnl(~'·'e))de benl t -_ ... - ...... -- -- ~ - --
~lntliche M 8;jstr,ts -
111i't'!T'J 'j'ed er : ' , . " _ .. -- . ... --. - -

'l'uhrrn,'l111, j uchhein , ,Je ll; ;:qil"l:~ 1;1 .0; j N schner, 
Neu! I' nn, Oll lE18l'i , l,' rou )r . .t>orto I" e , 
vollsc 111ileger, Tpl'~')Iil , Zir IJler1'1c nn 

Bergien, )r . Boese , Jiekelllt nn , Ii'rc..lU 
Fran'<:e, f, ] linnt Cor1 c S I +- Grunert. 
h nsen, JE ' nsl er, T nF-l 81. \ J ( nsen, l,'r,.u 
K'de, ,hIer, 1"n<111 C , LS"3 .s Lorenz, L'th 
)1:"0118]1. n J 1o:~. Dr oN;ller, 01sson 
nüsser, ...:; uerh,uil, .::ichtlgen , 0:"li 1 J,ip_.c;, 
GY' i' von Schlieben, . . ;9 Jlu ·"~_Rn \ Scbunc 1<, 
P:,"o f () Jr . 0ClliOt!.6e, / -. , G J~" SiL'dHis , StC:lIlt:rt ~ 

"';t8Dut-t, ," rau Voss, l~r .. u wallb--um, 
., j es e, 1V"i 11, . 6 i ' ~1 kor , Z Ö 11 ]<[\ 11 

Rotsler ren : Gerloc h , Ip s e n , Le p s , 
Dr o Mol l, Mü ll er , S c hilling , S chumann , 
F rau Sil oni s, Zimme r 
St ad trät e : Joh o nning , Ohmsen, Wu rb s 

Oberln ygcrl10ister 13-1ntzer, ' rgert1eistcr 
n ()H, Jtndthnurc:d; Yulen1'nmpf.'r, '6i<i , c(J-t--
c ob '11rat Dr . Lohmenn , Stad tri' t L'it gens, 
Sttldtr"lt .H<lde , St'1(itrat Henger 

]Vb t glied er 
Me Ltenho [', 
Schill'see , 

II er Ortshe-i,riite Neil 'ersdorf , 
Noorsee , Rönne , Russee, 
Suchsdor'f' , vell s ee 
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Stadt Kiel 
Der Stad tpräs ident 

Kiel, den 30. Juni 1972 

zu einer Sitzung der Ratsversammlung, 

f..'Z i.!:8.e.fhden 7. Juli 1972, L4.00 Uhr 

Rathaus, Ratssaal 

Tagesordnung 

§.inziger Punkt der Tagesordnun'g: 

Änderung der allgemeinen Tarife für Wasser bei der Stadtwerke 
Kiel AG 
Stadtrat Renger 

- Ma teria I ist berei ts übersandt worden _ 

Hin z 

Stadtpräs ident i n 

- Drs. 190-

J 



l' Wirt 
ltf" SChaftsausschuß 

ur W· V lrtschafts- Kiel, den 23. Juni 1972 
. erkehr sförderung 

D r u c k s ach e N r. ) 90 

Änderung der allgemeinen Tarife für Wasser bei 
der Stadtwerke Kiel AG 

Be . 
~chter statter: Stadtrat Re ng er 

Der Vertreter der Stadt Kiel in der Gesellschaftervers a mmlung 
der Versorgung und Verkehr Kiel GmbH wird angewies en, nach
stehendem Beschluß zuzustimmen: 

"Ab 1. August 1972 werden im Versorgungsgebiet der Stadtwerke 
Kiel AG folgende Wasserpreise festgesetzt: 

1. Für den Haushalt: 

Einheitstarif mit einem Verbrauchs preis von 
und einem Meßpr e is von 

2. Für das Gewerbe 

nach Wahl: 

3 
92 Dpf/m 

3, 00 DM/Monat 

a) 3 Einheitstarif mit einem Verbrauchspreis von 92 Dpf/m 
und einem Meßpreis von 3,00 DM/Monat 

oder 

b) Grundpreistarif mit einem Verbrauchspreis von 85 Dpf/m3 

und unveränderten Grundpreis en. 

3. Die in Sonderverträgen geregelten Wasserpreise werden von 
dem Vorstand mit den Verbrauchern neu vereinbart. 11 

- Endgültige Beschlußfass ung durch die Ratsver sammlung 

- 2 -
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' , .- : 
Begründung 

. " , '. 

Bei d " 
er Anderung der Tarife und Versorgungsb e dingungen der Stadtwerke Kiel AG 

:~ Ableseperiode Oktober 1971 blieben die Was s erpreise unberücksichtigt, da dite! 
lsher gültigen Preise erst ab Ableseperiode J a nuar 1971 in Kraft getreten waren. 

Jedoch zwang die Kostenentwicklung für den AUf;bau der Wasserförderungs _ und 
;V.~l'teiIungsanlagen den Vorstand der Gesellschaft, ihre Aufsichtsorgane schon 
tUhzeitig auf die Notwendigkeit von Tanifmaßnahmen ,auf dem Wassersek.tor im 
aUfenden Geschäftsjahr hinzuweisen. Nunmehr legten der Vorstand der Stadt

;el'ke Kiel AG und die Geschäftsführung der Versorgung und Verkehr Kiel GmbH 
e~ Aufsichtsräten ihrer Gesellschaften Vorschl äge für die Änderung der .allge

:e
lnen 

Tarife für Was s er vor, die die bisherig e Unterdeckung in deI' Kosten.;, 
~Chnung der Gesellschaft berücksichtig e n und i n sgesamt eine jä.hrliche Mehr

elnnahme , von ca~5, 1 Mio DM 'erbringen sollen. 
l)' " . 

.Ale Vorgeschlagenen Preis erhöhungen wurden vom Vorstand d e r Stadtwerke Kiel 
eie; in der beigefügten Vorlage vom 20.4. 1972 ausführlich b egründet, so daß es 
g ne,r ,ergänzenden Stellungnahme hierzu nicht b edarf. Da die Aufsichtsräte der 
2;~annten Verbundgesellschaften sich erst in ihrer gemeinsamen Sitzung am 

Z • 6.1972 mit der Tarifangelegenheit befassen können, muß der B eschlußantrag 
g~l.' S~cher stellung des Genehmigungsverfa hrens zeitgleich den Selbstverwaltungs _ 
l.'a: emlen zugeleitet werden. Über das Ergebnis der B es chlußfas sung der Aufsichts
Ar:~e ~i:rd der Un~erz 'eichner bei der Beratung dieser Vorlage berichten. Die 
die eltsausschÜsse der Aufs'ichtsräte der Stadtwerke Kiel AG und der VVK haben 
Und Vorlage bereits in ihrer gemeinsame n Sitzung am l~ 6.1972 e inge h end beraten 

, empfehlen den Aufsichtsrät en, dem Antrag zuzustimme n. 

Bei der 
.An der Festsetzung und Änderung allgemeinen T a rifpreis e hande lt es sich um 
V'V'~legenheiten~ die nach dem Unternehmensvert rag geschäftsleitend von der 
(§ 3 als Obe'rgesellschaft des Unterne hmensverb'3.nde s übernommen wurden 

~u .Ab
s

• 1 Ziff., 8). Bei der VVK unterliegen die se :Angelegenheiten d e r B estim
i;-"l ng durch die Gesellschafter (§ 12 Abs. :t Ziff. 5 des Gesellschaftsvertra,.ges). '<l.' d' 
del.' le Entscheidung der Gesellschafterversammlung bedarf es einer Weisung 
lun :Ratsversamnilung an d e n Vertr eter der Stadt in der Gesellschafterversamm_ 

g gemäß Anlage A Ziff. 63 der Zuständigkeitsordnung. 
l)i

e
' . 

Sit .AUfsichtsr~te der Stadtwerke Kiel AG und der VVK hab e n dem Antrag in ihren 
h.al~~~gen am 22.6. 1972 einstimmig (-.VP::K)bzw:.' ,mit 9 Stimmen bei 2 S timment-
l)e gen (St~dtwerke) zugestimmt. , , 

l.'W· 
l1lit ll'tschaftsausschuß stimmte der Vorlag e in s e iner Sitzung am 22.6. 1972 

4 Stimmen bei 3 Stimmenthaltungen ebenfalls zu. 



Stadtwerke Kiel AG Kiel, den 20. April 1972 

~ Änderung der allgemeinen Tarife für Wasser 

~chterstatter: Direktor Dr. HauschiJdt 

~ Ab 1. August 1972 werden im Versorgungsgebiet der 

Stadtwerke Kiel AG folgend e Wasserpreise festge setzt : 

1. Für den Haushalt : 

Einheitstarif mit einem Verbrauchspreis von 92 Dpf/m3 

und einem Meßpreis von 3,00 DM/Monat 

2. Für das Gewerbe 

nach Wahl: 

a) Einheitstarif mit elnem Verbrauchspreis von 92 Dpf/m 3 

und elnem Meßpreis von 3,00 DM/Monat 

oder 

b) Grundpreistarif mit einem Verbrauchspreis 

von 85 Dpf/m3 

und unveränderten Grundpr e isen. 

3. Die in Sonderverträgen geregelten Wass erprei se werden 

von dem Vorstand mit den Verbrauchern neu vereinb art . 

EndgÜltiger Beschluß durch die Ge sellschafterversammlung der 
V 
e~Sorgung und Ve rkehr Kiel GmbH. 

~rÜnd1.ing 
I)' 
le Stadtwerke Kiel AG hat die Aufgabe, die Bevölkerung j ederzeit 

sicher mit gutem Wasser zu versorgen . Um dieser Aufgabe nach zu

kommen, sind die Stadtwe.rke verpflichtet, die hi erfür e rforder

lichen Investitionen sowohl in der Wasserbeschaffung als auch in 

de~ Verteilung vorzunehmen. 

- 2 -
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Wenn sich im Gegensatz zu vielen anderen Werken im Bundesgebiet 

die Kieler Wasserversorgung auch auf relativ günstige Vorkommen 

von gutem Wasser stützen kann, so müssen sich doch die e rforde r

lichen Investitionen für den Ausbau der Wasserförderungs- und 

VerteilungSanlagen zwangsläufig auf die Preisgestaltung a uswirken. 

In den Jahren 1972 bis 1976 sind allein in die Wasserbescha ffung 

19,5 Mio DM zu investieren. Den größten Anteil hieran hat de r 

AUsbau der Wasserwerke Schulensee und Pries auf etwa die doppelt e 

Kapazität mit einem Investitionsumfang von etwa 15 Mio DM . In dem 

gleichen Zeitraum müssen in die Wasserverteilung etwa 21 Mio DM 

investiert werden. Den Hauptanteil an dem Ausbau der Wasserver

teilungSanlagen hat die Erschließung des Gewerbegebietes Süd 

sOWi= die weitere Verrohrung der Randgemeinden Flintbek und 

SChUlensee. Es sind jedoch auch innerhalb des Stadtgebietes 

erhebliche Verstärkungen von Transportleitungen durchzuführen. 

SOmit sind innerhalb der nächsten 5 Jahre in die Wasserversorgung 

insgesamt 40 Mio DM zu investieren. Diese Investitionen können 
nUr 

aUsgeführt werden, wenn sich eine Deckung der Kosten über 
die Wasserpreise erreichen läßt. 

Bei 
den bisherigen Wasserpreisen ist für 1971 in der Kostenre ch-

nung eine Unterdeckung von 20 - 21 Dpf/m3 zu erwarten . Für di e s e 
Unterdeckung sind mehrere Gründe maßgeb end . 

In d 
er Wasserversorgung haben die Kapitalkosten an den Gesamt-

kosten einen Anteil von üb e r 50 %. Schon aus dies er Relation i s t 
er ' 

Slchtlich, daß durch Rationalisierungsmaßnahmen nur im be grenzt en 

Umfang ein Ausgleich für steigende Kosten geschaffe n werden kann. 

Steigende Wiederbeschaffungswerte führen vielmehr zu einer sofortigen 
Ver 

SChlechterung des wirtschaftlichen Ergebnisses. Allein in den 
let 

zten 3 Jahren sind die Wiederbeschaffungswert e für Verteilungs -

anlagen etwa 40 % und die Wi e derbeschaffungswerte für Wass erförde 
rUn 

gSanlagen über 25 % gestiegen . Das bedeut e t beispielswe ise, daß 
f " 
,Ur ein Finanzplanvolumen in de r Wasserve rsorgung von 5 Mio DM 

lm Jahre 1968 im Jahre 1971 bereits e twa 7 Mio DM aufzuwenden sind. 
Be ' 

1 dieser Entwicklung ergibt sich e ine laufende Erhöhung de r 

- 3 -
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Kapi talkos ten je Ei nh e i t. Aber auch di e Betd, ebskoBtt:~ n, j ns

be s ondere di e Pe rsonalkosteh e r fahren bei der im Gegenbatz z u 

df:'}~ Strom- und Ga 8vl~!.'::5() rgung n i. 0dI'i ~en Z, uwal ~ h :)!·, .. te :i :"i (je ,:, Hass er-

abga be (si e lieg t l "" J rm<t~_ nur b e i 3 %' einen ,1,HSre i ch(~nOen Au::

gleich. 

Aus d ies8r1 Gründen s i eht der VC1rst ::tnd s ~l. ch !?:~zWUJ1f.:en, f, J ;1e ID2c!=) -

Volle Erhöhung d Cl ' Was se rprei s 8 va:;:';: HS ,~hlagen. AI: d1 m~" r: de n ne ue r) 

Wasse r p re isen wird Ki el d e n durc h s chnit t l icheil Wasserrrc~s im 

BundeRgebie t, der :l97 1 b e rei t s 90 Dp f I m" b e tr'u €:, 'l 'j cht ,'iter

Scbreitpn. Die Ent wick l ung d"' s Wa~' f', erp;"'!i fi cs i,:"" H mde3 g(: b i.el; 

lmd in Kiel vel"deutlic. i.t ! la c. ~s tt-:hen dE" r u r :.: :,~:: ] :i"lm g : 

HA :J E~ 1:1 P. T, 'T 

Bun desg<::lJJ. .:; : K. ::. (; .I. 

Jahr 
-,{ 

Pf/m"' 

---._-------- ---_._-_ ... .. .. _ .. --- - -,-

1964 5.2 10U !~ 4 .'1. ~~~ . " 

19(, 6 63 L : J. I, it 1 I"; ( ) 

1968 79 152 r.:::4 7 ;) , 1.2 LI 

1971 90 17 5 68, 9 J5 7 

ß5 
70 

79 

76 ,5 

Aus die se r Da rstellung ist ers i chtlich, d ,?lß 3eit 1964 der durch

Schnitt li che Wasserpreislm BundesgebiE~ t um 73 % gestieg Hl is t , 

während Kie l in dem glei che n Ze itraum nur e ine Erhöhung von 

57 % vorge nomme n hat. Dabei is t ins besonde r p zu beachte l~) daß 

Ki e l bei der Ausgangsbasts e rhe b i i ch unter de m Bundesdurchs ch~i t t 

li e gt . In d e n Jahre n sei t 1964 b at Ki c1 n ie den durch s(::-mitt

lichen Wasserpreis im BLmdesgebiet errei cht. Bei dem Zl.tilehme nde n 

Investitionszwang , vo r dem di e StadtwerKe zur Sir.hers t::J. llln g: 

de r Wasse r versorgung stehen , kann nicht e rNaT' t e t ;'/ e1" de )" d fi,~ 

Kiel weite rhin den durchschnit t li.chen Wa sserprei s i m bL5herigen 

Umfang unters chreitet . Wird nämli ch die vor cl t e h ende Aufs t e llung 
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fortgesetzt, ergibt sich eindeutig, daß bereits 1972 im Bun des 

gebiet der durchschnittliche Wasserpreis über 1,-- DM/m3 liegen 

wird. Damit erreicht Kiel bei Realisi e rung di e s e s Preisvorachlages 

bereits in einem Jahr schon wieder nicht d e n Durchschnittsprei s 

im Bundesgebiet. Be i anhalt ende r ungünstige r Kostenentwicklung 

wird Ki e l deshalb - wi e di e überwiege nde An zah l a ndere r Was ser

Versorgungsunt e rne hme n im Bunde sgebi e t - be reit s in zwe i bi s 

drei Jahre n wi e d e r z u e ine r Pre i s anpassung g e zwun g en s e in . 

Der vom Vorst a nd vorge l egt e Pre i s vors chl ag wird e ine Erhöhung 

der durch s chn i ttlichen Er l öse um e twa 2 8 DP f/m 3 bri ngen. Die 

eChte Mehre inna hme hie r a us wird e twa 5 .100.00r DM p . a . b e tr a gen. 
D' lese Mehre innahme i s t unb e ding t er f orde rlich, we nn einem we ite r en 

SUbstanzve rlus t in der Was serve r sorgung e ntge gengewirkt we rden 

SOll. 

Im fOl ge nde n wi r d d e r Vor schlag e rl ä ute r t : 

1. ~r d e n Haus h a l t 

Einheits t arif Verb r a u ch s pre is 92 Dpf / m3 

Meßpre i s 3 ,00 DM/Mon a t 

Gege nüber d e n h e utigen Ta rife n e rgibt s ich aus di es em 

Vorschlag e ine S t ~ ige rung um durchschnittlich 31 Dpf/m 3 . 

Der e in ze lne Ha ush a lt wird dur ch di e Erhöhung in de r Rege l 

um e tw a 2,10 DM / Monat me h r be l a st e t. Für Einfamilie nhäus e r 

wird d i e Erhöhung j e doch bi s z u 3 , 60 DM/ Mo n a t betra g e n, d a 

in d iese m Falle de r Me ßprei s von 3 , 00 DM/Monat ni cht wi e 

be i Mehr famili e nhäusern auf ei n e größe r e An zahl von Ver

brauche rn umge l e gt werde n kann. Von d e r Kost e nseite h e r ist 

diese grö ße r e Anhe bung der Wasse rprei s e für Einfamilienhäus e r 

er f orde rlich, we i l für di e Ve r s org un g d ies e r Ab n e hme r inSb e 

Sonde r e h ö he r e s pez i s ische n Ve rte ilungs - und Abrechnungs

k os t e n e nt steh en . 

- 5 -
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2. Für das Gewerbe 

Einheitstarif Verbrauchspreis 92 Dp f/m 3 
Meßpreis 3, 00 DM/Monat 

Der Einhe itstarif für das Gewerbe bringt di e gleiche Wasse r

preiserhöhung wie für den Haushalt. Wahlweise kann von di ese r 

Abnehmergruppe jedoch auf Antrag ein Grundpre istarif be an

Sprucht werden. Die bisherige Differenz in den Verbrauch s 

preisen zwischen dem Einheitstarif und dem Grundpreist arif 

wird von 12 Dpf/m3 jedoch auf 7 Dpf/m3 abge baut. Di e s e Maß

nahme stellt einen ersten Schritt zur Aufhebung des Gewe r be 

Grundpreistarifes dar, da lan~rl stig ke ine Begründung dafür 

gegeben ist, gewerblichen Abnehmern das Wasser preisgün s ti ge r 

als Haushaltsabnehmern zu liefern. Bei dieser Tarifände rung 

kann dieser Schritt jedoch noch nicht in voller Höhe voll

Zogen werden, weil dann gewerbliche Abnehmer e ine zu starke 

Erhöhung im Vergleich zu anderen Abnehmergruppen hinzunehmen 
hätten. 

3. Allgemeine Tarifabnehme r in unmittelbar versorgt e n Geme inden 
mit besonde ren Preisen. 

Di e bisherige teilweise unterschi edliche Pre i s gestaltung in 

Randgemeinden wird künftig aufgehob en. In Zukunft beträ gt im 

gesamten Kieler Versorgungsgebiet der allge me ine Wasserpr e is 

einheitlich 92 DPf/m3 bei einem Grundpreis von 3,00 DM/Monat. 

Da eine Reihe von Randgemeinden be reits bishe r zu Kiel e r 

Tarifpreisen versorgt wurden, be deute t diese Maßnahme n ur 

eine Bereinigung der gesamten Tarifstruktur. In Abhängigke it 

von den bisherigen Tarifpre isen e rgibt sich in den Randge 

meinden eine Erhöhung zwischen 22 und 31 Dpf/m3. Die Erhöhun g 

des Grundprei s es von 1,50 a uf 3 ,00 DM/Monat wirkt si ch i n den 

Randge meinden jedoch infolge de r a ufge l ockert en Bauwe i se mit 

Ei nfamilienhä use rn besonders stark aus. 

- 6 -
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Auch diese Maßnahme findet ihre eindeutige Stütze ln der 

Kos tenre"chnung. 

Wasserpreise für Sonderabnehmer 

Die in Sonderverträgen geregelten Wasserp~eis e werden von 

dem Vorstand mit den Verbrauchern neu vereinbart. Dabe i ist 

vorgesehen, die Bezugspreise für die Verteilerunternehmen 

in anderen Gemeinden (Kronshagen, Raisdorf und Heikendorf) 

durch Ausschöpfen der Möglichkeiten aus der Preisände rungs

kl a us e l um 10,8 Dpf/m3 anzuheben. Auch diese Gemeinde n werde n 

eine Erhöhung de r Wasserpreise vornehme n, da si e als Ei gen

tümer der Verteilungsnetze selbst wesentliche Kost enst e ige 

rungen in den vergangenen Jahren zu tragen hatt e n. 

Die Preise für die übrigen Sondervertrags-Abnehmer werde n 

je nach Höhe der Abnahme in der Regel zwi s ch e n 2 9 und 

32 Dpf/m3 angehoben. 

Die neuen Wasserpreise sind in de r Anlage in eine r Aufs t e llung 

beigefügt. 

Um Zustimmung zu der Vorlage wird geb e ten. 

Dr. Hau sc hildt Sa s s e 
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lUe l S h" " , c onkirchen 
Al t ' enhol z 
Dan" ' 

lSChenhagen, 
Strande 

K:l aUSdorf 
I Melsdorf, 
~ önkeb ' o erg, MOlf see, 
PPendorf S h "" 

'-loh ' c on -
ld FI" Ott ' llggendorf, 
endorf 

K:l a" 
~Sdorf 

Bi s herige Pre ise 

Grundpreis I ve rbra~chs 
prel.S 

D101/Mt ' Dpf 1m3 

1 .50 

bis 5 m
3 ;h 

1 ,50 

üb. 5 m
3 ;h 

2,50 

bi s 5 m
3;h 

1 , --

üb. 5 m
3 ;h 

2 ,--

nach Zähler

größe 5, -
bi s 4- 0 ,--

bi s 5 m
3 ;h 

1,50 

üb. 5 m
3

/ 
2 ,50 

nach Zä hle r

größe 3, -

bi s 35 ,--

nach Zähler 

g r öße 10,-

b is 80, --

na ch Zähler 

größe 

5 ,--bis 

4-0,--

70 

70 

53 

6 0 

4- 2 

5 3 

ge zont 

53 

50 

4-7 
4-4-
tn 

36 ,4-

Vorschlag , 
Grundpreis t Verbrauchs -

DM/Mt 

3, --

3, --

3 , --

nach Zähler 

größe 5 ,-

bi s 4-0,--

na ch Zähler

größe 5 ,-

bi s 4-0, --

na ch Zähler

größe 5, -

bi s 4-0,--

nach Zäh ler

größe 10, -

bi s 80 ,--

nach Zählp.r

größe 5, -

b is 4- 0, --

I pre i s 

Dpf /m 3 

92 

92 

92 

70 

ge zont 

85 
82 

79 
76 

7 3 
70 

Ve l"ä nd e runp;en 

Gl"undpreis Verbrauch s -

pre i s 

DM/Mt DpClm ) 

+ 1, 50 

+ 1,50 

bzw. 

+ 0 , 50 

+ 2, --

+ 1,--

.± ° 

+ 3,50 
bis 

+ 37,50 

+ 2 ,-

bis 

+ 5 ,--

.± ° 

+ ° 

.± ° 

+ 27 

+ 22 

+ 22 

+ 32 

+ 20 

+ 25 

+ 28 

+ 32 

+ 32 

":) is 

- 29 

-i 21, 9 

----______ ~~----------L---____ --~------------~ ___ _ ____ ~ ___________ L-____________ __ 
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Bisheri ge Preise Vo rschlag Verä nderungen 
Abnehm .ergruppe Grundpr eis Verbrauchs - Grundpreis Verbrauchs - Grundpre i s Verbrauc hs -

pre is preis pre is . 
- " DM/Mt Dpf 1m3 DM/Mt Dpf 1m3 DM/Mt Dpr/m3 --- - -- -- - --- - - - -- - - - -- - - -- -- - ----- - - -- -- - - - --- -------- - --- --- -- - -- - -- - -- --- - - - -- - - - -- ------- - -

Verteil 
ge zont gezont er -

€emeinden - 35, 0 - 45 ,8 - + 10, 8 
32 ,5 43,3 
30 ,0 40,8 
27,5 38 , 3 

E· 
1genver brauch - 35 - 45 - + 10 

Die n 
~. eue n Was serprei se können aufgrund des ges chl oss enen Vertrages für Flin t be k erst zum 1. 1. 1974 lrks 

ar:; werden . 



Hierzu liegen folgende Anträge vor : 

A) Die vorgeheftete Drucksache 190 . 

B) Vorliegender ringlichkeitsantrag der C U- Ratsherrn

fraktion : 

Die Ratsversam lung möge beschließen , 

der Magistrat wird eau~tragt, dafür Sorge zu 

tragen, aß die Erhöhungen von Geb'ihren und Bei -

tr~gen, soweit sie nicht v ermeidbar sind, jeweils 

zum 1 . 1 . eines j eden Jahres zu erfolgen haben und 

daß die hierfür erforderlichen Anträge der ats 

v ersammlung rechtzeitig zur Beschlußfa ssung vor 

gelegt werden . 

C) Folgender Änderungsantrag der SPD - atsherrn fraktion : 

er Vertreter der Stadt Kiel in der Gesellschaft e r v er 

sammlung der Versorgung und Verkehr Kiel GmbH 1vi:::-d an

gewiesen , nachstehendem Bes c hluß zuzustimmen : 

I . Im Veraorgungsgebiet der Stadtwerke Kiel AG fo lgende 

Wasserpreise festgesetzt : 

1 . Für den II8ushF\lt : 

Einheitstarif mit einern Verbrauchspreis von 
und eineM Meßpreis von 

2. FUr d2s Gewerbe 

nach 1Jahl : 

92 Dpf/m3 

3,00 DM/ Monat 

inheitsturif mit einell1 Verbrauchspreis v on 92 Dpf/ m3 
und einem Heßprcis von 3,00 D:r-1/Monat 

ouer 

b) Grundpreistarif mit einem Ve rbrauc hspreis von 85 
und unveränderten Grundpreisen . 

3 . Die in Sonderverträgen geregelten iasserpreise werden 

von dem Vorst and mit den Verhrauchern neu vereinbart . 

11 . Diese Festsetzung tritt am 1 . 8 . 1972 in Kraft . 
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~timlIlungserge nisse : 

I . Beschluß c1n.rüber, ob iiber den Antrag der SPD- RDtsherrn

fra etion - 1\Tie vorgesehen - in zwei T _ilen abgestimmt 

werden soll . 

Beschluß : Der Antrag wird Mit 23 stimmen gegen 14 Stimmen 

angenommen . 

11 . Abstimmung iiber den Dringlichlcei t santrag der CDU- .at s 

herrnfraktion . 

Beschluß : 'Jer Antrag wi r d mit 23 Stinure n gegen 14 Stilllmen 

abgelehnt . 

111 . Abstimmung über den Antrag der SP'J - Rat sherrnfraldion . 

Beschluß zu Teil I .: Der Antrag wird mit 23 

14 Stimmen angenommen . 

ti lmen gegen 

Beschluß zu T nil 11 . : er Antrag wird mit 23 Stinulen gegen 

14 Stimmen angenommen. 

amit liegt folgendes Ergebnis vor : 

Der Vertreter der Stadt Kiel in der Gesellschaft e r v er 

saltlhllung der Versorgung und Verkehr Kiel GmbII wird n - S 

gewie sen , nachst ehendem De schluß zuzusti1l111en : 

I . Im Versorgungsg .bi et der Stadtwerke Kiel AG folgende 

Wasserpreise festg setzt : 

1 . tür den Haushalt : 

Einheitstarir mit einem Verbrauchspreis von 
und eine~ Meßpreis von 

92 Dpf/m3 

3,00 N/Monat 

2 . Für das Gewerbe 

nach fahl : 

a) Einheitstarif mit einem Verbruuchspreis von 
und einem Meßpreis von 

92 D f/r.J3 
3 ,00 Jl.1jMonat 
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oder 

b) Grundpreistarir mit einem Verbrauchs reis von 85 DpF/m3 

und unveränrlcrten Gr undpreisen . 

3 . ie in Sonderverträgen ~ercgclten Wasserpreise werden 

von rlem Vorstand mit den Verbrauchern neu vereinbRrt . 

11 . Diese Festsetzung tritt am 1 . 8 . 1972 in Kraft . 



Vorschiedenes 

Stadtpräsident teilt mit, daf 0ie gestern mit einer 

Delegation aus Brest zurüc'-gekehrt ist und im Namen 

der Stadt Brest herzliche Grüße an die Kieler Bürger 

Und d ie 1: i1tsvers ,:.u.1llI lung auszurichten hat . 

Stadtprtisidentin weist daraufhin, da. dieses die letzte 

rbeitssitzung der H, l tsversammlung vor den ParIa! ents 

ferien war . Sie wiinscht allen n tsmit liedern einen 

schönen Urlaub und w"eist daraufhin, da.J d ie nächste 

Arbeitssitzung al 17 0 August 1972 stattfindet . 



SITZUNG ---_ . . _---_._ ----des MagistrClts vom 0' 0'" 

der Ratsvcl"samm I ung vom 00001>000000 

Einen Auszug der Niederschrift über die Sitzung ( ~/f~4Jf!4l7f! ~c! 
f4vl 0Ut45lt0 1'7/1) 

des Magistrats 
der Ralsversammlung (nj.etff-)öffcntlich heute erha Iten ~ 

--- . . _-------------------_ ... __ ._----------_ ... - - -_ ..... - -_._ ... ~ . .. __ ...... __ .... --_.----. --- ... _--. 

____ .. Amt Bctrifft ~ 
- ______________ M~ _ _________ . _ ---___ _ _ ... _ " . - • • __ .- " -_ .. ' - ' 

Unterschrift - Datum .. . __ ._ .. . ____ . . __________ ..... . _. _L"'_"._· · 

Pun.k t ~ 

--- __________ ..... __________ • __ ... . ______ ••• ______ • · ... - 1 • ______ • --:...----.- --- ....... - • • --. ,. - . ---- • • • • 

Punktg 

---- -._-------_ .. -----------_ .. .... ----. ------_. ----_ ... ~ -_ ....... '--_. _._-----~._ . , ..... __ ... .. _ ...... _--------
Punkt ~ 

----------------------------------------_ .. _.------_ .. _---- ' 
Punkt~ 

--------_ ... _-_ .. ---------- .. -----_ .. --_.-. -----_._------_. _ .. . _----_ .. __ ._ ... _-_. -------_ .. __ .. _--
Punkt: 

....... _------------------------_ .. _---------------------------------------------_._ .. _--
Punkt ~ 

....... _-- ---------_ .. . - --- ..... _-- - ---- ... ---- - ----------_. ---- _ ...... ----_ ... __ ._-'._- -- . ---, -----,----

Punkt~ 

-------------------------_. -- - --------- .. . --_ ..... _--------------------- . - "" ._--_ ... __ .... 
Punkt ~ 

... _--- -----_._------- ... ... --_ .. - . . _- .. ---_. ----_. -_._-~ -- --_ ... -- .. _ .. ,. ----_ ....... _---_ .. . _ ... __ . __ . . _-----
Punkt : 

- .... _------------------------------------------------_ .. _------_ .. _-------------------
Punkt: 

.... _------------------------------------------------------_ .. . _-_ . .. --_ .. _- ... __ .. .. _-_ ... .. _--_ .... -
Punkt: 

------ - ------------------------~ 
Punkh 

- ... _---- -- - - -- --- - - - - '" - - - -_. - - -- ~ ... ~ -- _ ... - _. _ .. - - - - -- -_ . --- - - - - - ---_ .. . . 
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NIEDERSCHRIFT ------------------------------
über di e Sitzung der Ratsversamml ung am 7. Jul i 1972 

Rathaus, Ratssaa I 

Öffentl iche Sitzung 

Beginn: 14.05 Uhr Ende: 15.05 Uhr 

Sitzungsunterbrechung: 14.35 Uhr - 14.46 Uhr 

Anwesend: Stadtpräsidentin Hinz 

Stadträte: 

Ratsherren: 

Fuhrmann, Hochheim, Marschner, Neumann, Frau 
Dr. Portofee, Wollsch laeger, Zimmermann 

Bergi en, Dr. Boese, Diekelmann, Frau Franke, Gall inat, 
Grunert, Hansen, Hänsler, Jensen, Frau Kode, Kähler, 
Knaupe, Lorenz, Lüth, Dr. Müller, Olsson, Rösser, 
Sauerbaum, Schagen, Graf von Schi ieben, Prof. Dr. 
Schütze, Ste inert, Steputat, Frau Voss, Frau Wallbaum, 
Wiese, Will, Zöllkau 

Es fehlen entschuldigt: Stadträte: Johanning, Ohmsen, Wurbs 
Ratsherren: Gerlach, Ipsen, Leps, Dr. Moll, Müller, 
Schill ing, Schumann, Frau Simonis, Zimmer 

Als hauptamtl i che Mitgl ieder des Magistrats: Oberbürgermeister Bantzer, 
Bürgermeister Barow, Stadtbaurat Kulenkampff, Stadtrat 
Lütgens, Stadtrat Quade, Stadtrat Renger 

Außerdem sind anwesend: Mitgl ieder der Ortsbeiräte Meimersdorf, Metten
hof, Moorsee, Rönne, Russee, Schilksee, Suchsdorf, 
Wellsee 

Vorsitzender: Stadtpräsidentin Hinz 

Schriftführer: Ratsherr Lüth, Ratsherr Bergien 

Die Niederschrift 
wurde gefertigt von: Stadtoberinspektor Böttner 



Vor Eintritt in die Tagesordnung 

berichtet Stadtpräsidentin Hin z über den Besuch einer Kieler Dele
gation - bestehend aus den Ratsherren Prof. Dr. Schütze und Steinert 
sowie ihr - in Kiels Partnerstadt Brest und übermittelt Grüße des Bürger
meisters Lombard. 

- Kenntn is genommen -

Einziger Punkt der Tagesordnung 

Betreff: Änderung der allgemeinen Tarife für Wasser bei 
der Stadtwerke Kiel AG 

Beri chterstatter: Stadtrat Renger 

Antrag: Der Vertreter der Stadt Kiel in der Gesellschafterver
sammlung der Versorgung und Verkehr Kiel GmbH wird 
angewiesen, nachstehendem Beschluß zuzustimmen: 

11 Ab 1. August 1972 werden im Versorgungsgeb i et der 
Stadtwerke Kiel AG folgende Wasserpreise festgesetzt: 

1. Für den Haushalt: 

- Drs. 190 -

Einheitstarif mit einem Verbrauchspreis von 92 Dpf/m 3 

und einem Meßpreis von 3,00 DM/Monat 

2. Für das Gewerbe 

nach Wahl: 

a) Einheitstarif mit einem Verbrauchspreis von 92 Dpf/m 3 

und einem Meßpreis von 3,00 DM/Monat 

oder 

b) Grundpreistarif mit einem Verbrauchspreis von 85 Dpf/m 3 

und unveränderten Grundpreisen. 

3. Die in Sonderverträgen geregelten Wasserpreise werden von 
dem Vorstand mit den Verbrauchern neu vereinbart. 11 

In seiner Berichterstattung zu dieser Vorlage bezieht sich Stadtrat Ren ger 
a uf die heutige Berichterstattung in den Kieler Nachri chten, der er habe ent
nehmen können, daß sowohl die SPD-als auch die CDU-Ratsherrenfraktion sich 
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für eine Wasserpreiserhöhung aussprechen würden. Sprecher erinnert in diesem 
Zusammenhang auch an die Aufforderung der Kommunalaufsichtsbehörde, sämt
I iche Einnahmequellen auszunutzen, um so zu einem ausgegl ichenen Haushalt 
beitragen zu können. Eine Hi Ife des Landes könne, und das hätten in vorange
gangenen Sitzungen auch die Damen und Herren der CDU-Fraktion immer wie
der betont, nur erwartet werden, wenn die eigenen Einnahmequellen ausge
schöpft wären; und hierzu gehörten wiederum auch die Wassertarife. Zur Er
höhung der allgemeinen Tarife für Wasser bei der Stadtwerke Kiel AG selbst 
se i nochma Is zu sagen, daß das Unternehmen erhebl i che Investitionen vor
nehmen müsse, um auch in den Spitzenzeiten das Versorgungsgebiet in genü
gender Weise bedienen zu können. Durch die vorgesehene Erhöhung der Ta
rife aber würde gerade noch die vorgeschriebene Mindestverzinsung der Inve
stitionen erreicht. Wenn von der Industrie- und Handelskammer die Erhöhung 
des Einheitstarifes für das Gewerbe als zu hoch empfunden werde, so könne er 
dem nur entgegenhalten, daß von insgesamt 30 mit Kiel vergleichbaren Groß
städten, außer der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins, nur 2 Städte einen 
verbilligten Tarif für das Gewerbe bereithielten. Hinzukomme, daß im Versor
gungsgebiet der Stadtwerke etwa 7.000 Gewerbebetriebe von dieser Erhöhung 
nicht betroffen seien. Die Auffassung der Industrie- und Handelskammer wäre 
somit unbegründet. Und auch die Argumente des Verbandes Kieler Wohnungs
unternehmen könnten sie nicht als stichhaltig anerkennen. Eine Erhöhung 
zum 1. August d. J. würde ihrer Ansicht nach keine Mehrbelastung für die 
Wohnungsw irtschaft bedeuten. Dagegen würde eine Term i nversch i ebung zum 
1. Januar 1973 für die Stadtwerke Kiel AG keine Erleichterung sein. Eine 
Anhebung der Tarife zu diesem Zeitpunkt würde sich vielmehr preissteigernd 
auswirken, und Sprecher möchte davor warnen, eine derartige Systemänderung 
vorzunehmen. Vielmehr sollten sich die Anteilseigner für den vorgeschlagenen 
Antrag der Drucksa che 190 entsche iden. 

Auch Stadtrat Z i m m e r man n appell iert an alle Mitgl ieder dieses Hauses, 
sich im Sinne des Anteilseigners und im Interesse dieses kommunalen Unterneh
mens für di e wirtschaftl iche Notwendigkeit der Tariferhöhung zu entscheiden. 
Sowohl im Aufsichtsrat der Gesellschaft als auch im Magistrat habe man sich 
eingehend mit der Problematik befaßt und war erfreut, daß auch die Mitglieder 
der CDU-Ratsherrenfraktion die wirtschaftl iche Notwendigkeit der Tariferhöhung 
anerkannt hätten. Um so überraschter wäre man über die heute in den Kieler 
Nachrichten veröffentlichte Erklärung der Minderheitsfraktion. Nach wie vor 
verträten seine Freunde und er die Auffassung, daß die in dieser Presseveröffent
lichung genannten verwaltungstechnischen Probleme nicht den Ausschlag für 
eine Zeitverschiebung der Erhöhung des Wassergeldes geben könnten. 

In seiner Erwiderung hierauf bezeichnet Stadtrat Hoc h h e i m grundsätz
lich jede Erhöhung von Tarifen, Preisen und Gebühren als unerfreulich. Es 
werde auch kein Mitglied dieser Ratsversammlung hieruber leichten Herzens be
schi ießen wollen. Und so hätten auch die Mitgl ieder der CDU-Fraktion si ch ge-
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nauestens überlegt t in welcher Weise man sich mit dieser Wassergeldanhe
bung auseinandersetzen wolle. Während der eingehenden fraktionellen Be
ratungen habe man die Auffassung vertreten und vertrete sie auch heute 
noch t daß eine Erhöhung der allgemeinen Tarife für Wasser bei der Stadt
werke Kiel AG nicht zu umgehen sei. Es könne somit keine Rede davon 
sein t daß die Energietarife angehoben würden t um dadurch einen Ausgleich 
für das Defiz it bei der Kieler VerkehrsAG zu schaffen. Auch das wäre die 
einhell ige Meinung der CDU-Fraktion. Der Unterschied I iege daher einzig 
und allein in dem Zeitpunkt der Heraufsetzung des Wassertarifes. Wenn seine 
Fraktion eine Zeitverschiebung auf den 1. Januar 1973 wünschet so sei der 
Grund hierfür allein in den verwaltungstechnischen Schwierigkeiten der Woh
nungsbaugesellschaften zu suchen t die ansonsten eine erneute Umrechnung 
auf die Mieten innerhalb kurzer Zeit vornehmen müßten. Im Namen der 
CDU-Ratsherrenfraktion stelle er daher folgenden 

Dringl ichkeitsantrag: Der Magistrat wird beauftragtt dafür Sorge zu 
tragen t daß die Erhöhungen von Gebühren und 
Beiträgen t soweit sie nicht vermeidbar sind t je
weils zum 1. 1. eines jeden Jahres zu erfolgen 
haben und daß die hierfür erforderl i chen Anträge 
der Ratsversammlung rechtzeitig zur Beschluß
fassung vorgelegt werden. 

In seiner weiteren Begründung zu diesem Dringlichkeitsantrag bringt Sprecher 
die Notwendigkeit zum Ausdruckt alle Erhöhungen von Gebühren und Beiträ
gen - soweit sie nicht vermeidbar sind - jeweils zum 1. Januar vorzunehmen. 
Nur dadurch würden - wie er bereits zuvor darlegte - verwaltungstechnische 
Schwierigkeiten von vornherein vermieden. Im übrigen kritisiere er in diesem 
Zusammenhang nochmals das verspätete Zusenden dieser Beratungsunterlagen 
an seine Fraktion und faßt als Quintessenz für diesen Dringlichkeitsantrag zu
sammen, daß selbstverständl ich eine Erhöhung der allgemeinen Tarife für 
Wasser nicht zu umgehen seit seine Fraktion jedoch diese Heraufsetzung der 
Wasserpreise erst zum 1. Januar 1973 aus den zuvor genannten Gründen 
wünsche. 

Im Namen der SPD-Ratsherrenfraktion vermag Stadtrat Z i m m e r man n 
di esem Dringl i chke itsantrag jedoch aus verfahrensrechtl ichen Gründen ni cht zu 
folgen; denn wenn man schon eine Geschäftsordnung für die Ratsversammlung 
habe t so sollte man doch auch hiernach verfahren. Nach der allen Mitgliedern 
der Ratsversammlung vorl iegenden Tagesordnung für die heutige Sitzung sei je
doch nur ein einziger Punkt - nämlich die Änderung der allgemeinen Tarife für 
Wasser bei der Stadtwerke Kiel AG - zu beraten. Über den soeben ei"\gebrachten 
Dringlichkeitsantrag müßte daher entsprechend den Bestimmungen der Geschäfts
ordnung zunächst einmal abgestimmt werden; und zwar bedarf dieser Beschluß 
der 2/3 Mehrheit. Seine Fraktion wäre aber nicht bereit t diese Dringlichkeit an
zuerkennen. Von daher empfehle er dem Vorsitzenden der Minderheitsfraktion t 
diesen Antrag zurückzuziehent um ihn zunächst im zuständigen Fachausschußt 
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dem Wirtschaftsausschuß,einzubringen. Im übrigen halte er es auch für eine 
Überforderung sowohl der Ratsversamm lung als auch des Magistrats, heute 
über diesen Antrag zu entscheiden, zumal es doch auch immer wieder die 
CDU-Fraktion war, die Wert darauf legte, daß derartige Dinge den Mitglie
dern der Se .bstverwaltung rechtzeitig unterbreitet würden. Im Namen der 
SPD-Ratsherrenfraktion stellt Sprecher daher folgenden 

Änderungsantrag: Der Vertreter der Stadt Kiel in der Gesellschafterver
sammlung der Versorgung und Verkehr Kiel GmbH wird 
angewiesen, nachstehendem Beschl uß zuzustimmen: 

I. Im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Kiel AG wer
den folgende Wasserpreise festgesetzt: 

1. Für den Hausha I t: 

Einheitstarif mit einem Verbrauchspre~ von 
92 Dpf/m 

und einem Meßpreis von 
3,00 DM/Monat 

2. Für das Gewerbe 

nach Wahl: 

a) Einheitstarif mit einem Verbrauc'Jspreis von 
92 Dpf/m 

und einem Meßpreis von 
3, 00 DM/Monat 

oder 

b) Grundpreistarif mit einem Verbra3'chspreis von 
85 Dpf/m 

und unveränderten Grundpreisen. 

3. Die in Sonderverträgen geregelten Wasserpreise 
werden von dem Vorstand mit dem Verbraucher neu 
vereinbart. 

". Diese Festsetzung tritt am 1. 8. 1972 in Kraft. 

Daraufhin beantragt Stadtrat Hoc h h e i m zur fraktionellen Beratung eine 
Sitzungsunterbrechung, die von 14.36 Uhr bis 14.46 Uhr andauert, und erklärt 
danach, daß hier offenbar mit sehr viel Retorik und Geschick versucht werden 
soll , eirmdoch letztlich einheitlichen Antrag zu unterteilen. Der Beschluß selbst 
sei nach Auffassung seiner Fraktion aber nicht zu trennen. Sie würden daher nur 
dem Gesamtantrag ihre Zustimmung geben können oder ihn ablehnen. Nach wie 
vor würden sie sich für eine Festsetzung der Wassertarife zum 1. Januar einsetzen 
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und, falls die Mehrheitsfraktion hierzu nicht bereit wäre, sowohl den Ände
rungsantrag der SPD-Ratsherrenfraktion als auch die vorliegende Drucksache 190 
ablehnen. 

Daraufhin erbittet Stadtrat Z im m er man n Auskunft darüber, ob die CDU
Fraktion bereit ist, die durch die Zeitverschiebung auf den 1. Januar 1973 vor
aussichtlich entstehende Mindereinnahme von 2,4 Mio DM auch im Januar durch 
eine entsprechende Heraufsetzung des Wassergeldes auf ca. 1, -- DM statt jetzt 
92 Dpf aufzufangen. 

Für die CDU-Fraktion erklärt dann abschl ießend Stadtrat Hoc h h e im, daß 
sie selbstverständlich auch im Januar die Notwendigkeit kostendeckender Preise 
und die Einarbeitung dieser 2,4 Mio DM anerkennen werden. Er meine, dieses 
in seinen vorangegangenen Ausführungen genügend verdeutl i cht zu haben. 

Im Verlaufe der weiteren Aussprache bestehen dann noch in beiden Fraktionen 
unterschiedl iche Auffassungen in bezug auf das Verfahren zur Abstimmung der vor
liegenden Anträge. Schließlich wird dann wie folgt abgestimmt: 

Absti mmungsergebn isse 

Beschluß: 

Beschluß: 

Über den Änderungsantrag der SPD-Ratsherrenfraktion 
soll getrennt in zwei Teilen (I und 11) abgestimmt werden. 
Der Beschluß ergeht mit 23 Stimmen gegen 14 Stimmen 

Der Antrag wird mit 23 Stimmen gegen 14 Stimmen abgelehnt. 

Beschluß zu Teil I: Der Antrag wird mit 23 Stimmen gegen 14 Stimmen angenommen. 

Beschluß zu Teil 11: Der Antrag wird mit 23 Stimmen gegen 14 Stimmen angenommen. 
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Damit liegt folgender Beschluß vor: 

Der Vertreter der Stadt Kiel in der Gesellschafterversammlung der Versor
gung und Verkehr Kiel GmbH wird angewiesen, nachstehendem Beschluß zu
zustimmen: 

I. Im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Kiel AG folgende Wasserpreise 
festgesetzt: 

1. Für den Haushalt: 

Einheitstarif mit einem Verbrauchspreis von 
und einem Meßpreis von 

2. Für das Gewerbe 

nach Wahl: 

3 
92 Dpf/m 

3,00 DM/Monat 

a) Einheitstarif mit einem Verbrauchspreis von 92 Dpf/m
3 

und einem Meßpreis von 3,00 DM/Monat 

oder 

b) Grundpreistarif mit einem Verbrauchspreis von 85 Dpf/m
3 

und unveränderten Grundpreisen. 

3. Die in Sonderverträgen geregelten Wasserpreise werden von dem 
Vorsta nd mit den Verbra u chern neu vere i nbart . 

11. Diese Festsetzung tritt am 1. 8. 1972 in Kraft. 

Anmerkung: 

Ratsherr 
Schr iftfüh rer 

11~/ 
Ratsherr 

Da Ratsherr Bergien in Urlaub ist, hat für ihn Ratsherr Rösser mit unterschrieben. 




